
 
Eine Wurzelkanalbehandlung oder Endo-
dontie ist eine diffizile Zahnbehandlung,  bei 
der versucht wird, einen Zahn zu erhalten, 
wenn dessen Mark irreversibel geschädigt 
ist (entzündet oder abgestorben). 
 
Es gibt verschiedene Gründe für das Durch-
führen einer Wurzelkanalbehandlung. Doch 
allen liegt eines gemeinsam, der Zahnnerv 
hat sich entzündet oder ist bereits abgestor-
ben. Dies kann durch eine tiefgehende Ka-
ries, ein Trauma (z.B. ein Schlag) des Zah-
nes oder durch Beschleifen des Zahnes her-
vorgerufen werden. 
Der eigentliche Grund für die Wurzelkanal-
behandlung liegt an dem Vorhandensein 
von Bakterien, ausgehend vom entzünde-
tem oder abgestorbenem Nerven. Diese  
dringen mit der Zeit über die Wurzelspitze in 
den zahnumgebenden Knochen. 
Daher ist die oberste Priorität, die Entfer-
nung der Bakterien. 
 
Neueste Untersuchungen der Universität 
Tübingen im „Journal of Endodontics“ 
zeigen jedoch, dass 78-93% der 
Wurzelkanalausgänge 
nicht an der Wurzel-
spitze liegen, sondern 
seitlich davon, also 
demzufolge gekrümmte 
Kanäle vorliegen (s. 
Abbildung). 

 
Wie jeder medizinische Eingriff ist eine Wur-
zelkanalbehandlung mit einer zwar hohen, 
aber jedoch begrenzten Erfolgsaussicht ver-
bunden. 

 
Probleme der Wurzelkanalbehandlung 
 
Eine Wurzelkanalbehandlung ist aufwendig 
und mit einigen Risiken verbunden. 
Hierzu gehören: 
 
• Perforation, Via falsa ( „falscher Weg“ ) 
• Instrumentenbruch 
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• Nichterreichen des Endpunktes der Aufbe-

reitung und Füllung 
• Ausbleibende Heilung oder Neuentwicklung 

eines Entzündungsprozesses  
     (Parodontitis apikalis) 
• Postoperative Beschwerden 
• Erneute Keimbesiedelung mit Folge der 

Undichtigkeit der Wurzelfüllung bei nicht  
      definitiver Versorgung des Zahnes ( z.B. 

Keramikrestauration) 
 
Laut Verordnung der gesetzlichen 
Krankenkassen gelten oben genannte Zähne 
als nicht erhaltungswürdig und sollen 
extrahiert werden. 
Doch was dann??? 
 
Durch den heutigen Fortschritt muss es nicht 
so weit kommen, da selbst oben genannte 
Zähne mit modernen und aufwendigen 
Techniken therapiert werden können. 
 
Nach §12 SGB V (Wirtschaftlichkeitsgebot) 
müssen die Leistungen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie 
dürfen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten. Leistungen, die nicht 
notwendig oder unwirtschaftlich sind, 
können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht 
bewirken und die Krankenkassen nicht 
bewilligen. 
 
 
Nach ausführlicher Aufklärung bin ich mit der 
Wurzelbehandlung an Zahn ____ 

q einverstanden 

q nicht einverstanden 

 
 
Ort, Datum  Unterschrift Behandler 
 
 
 
 
Unterschrift des Patienten / der Patientin  
 

Wurzelkanalbehandlung 




